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Einleitung

In der Umgebungslärmrichtlinie [1] von 2002 wurde fest-
gelegt, dass die Lärmkartierung in der EU nach gemein-
samen europäischen Bewertungsmethoden erfolgen soll.
Diese wurden mit dem von der EU-Kommission lancier-
ten Projekt

”
Common Noise Assessment Methods in Eu-

rope“, CNOSSOS-EU [2] erarbeitet und 2015 im Anhang
II der EU-Umgebungslärmrichtlinie festgelegt. Ziel der
Einführung dieser Lärm-Bewertungsmethoden ist die Im-
plementierung eines EU-weit einheitlichen Berechnungs-
verfahrens, u.a. zur Ermittlung von Fluglärm.

Die Fluglärmberechnungsvorschrift von CNOSSOS-EU
basiert auf der dritten Edition des Doc. 29 der Eu-
ropäischen Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) [3] und der
ANP-Datenbank. Doc. 29 beruht im Wesentlichen auf ei-
nem Segmentierungsverfahren, hierbei wird die Flugbahn
in gerade Segmente zerlegt, die einen Beitrag zur Gesam-
timmission an einem Immissionsort liefern. Diese werden
zusätzlich hinsichtlich verschiedener Effekte (z.B. Trieb-
werksanbringung) korrigiert. Im Gegensatz nur nationa-
len Berechnungsvorschrift, der

”
Anleitung zur Berech-

nung von Lärmschutzbereichen“, AzB [4], ist CNOSSOS-
Fluglärm nicht gänzlich eindeutig definiert und enthält
Interpretationslücken.

Nationale Umsetzung

Die nationale Umsetzung von CNOSSOS-EU zielt auf
eine einheitliche und praxisorientierte Berechnungsvor-
schrift. Da CNOSSOS-Fluglärm aufgrund der Vielzahl
von Interpretationslücken eine gewisse Flexibilität auf-
weist, wurden bei der Umsetzung Konkretisierungen vor-
genommen, die in Deutschland übliche Flugbetriebssitua-
tionen und -bedingungen berücksichtigen. CNOSSOS-
Fluglärm lässt dem Anwender faktisch Spielraum bei
konkreten Berechnungsschritten. wie bspw. der Kurven-
segmentierung und Korridormodellierung.

Dem Anwender war es demnach freigestellt, wie er das
Anlegen des Querneigungswinkels beim Kurvenflug mo-
delliert. Realistisch betrachtet ändert sich dieser nicht
sprunghaft, sodass die Verwendung kleinerer Transiti-
onssegmente, bei denen sich der Querneigungswinkel li-
near ändert, zur Vermeidung von Unstetigkeiten emp-
fohlen wird. Auch hinsichtlich der Segmentierungswinkel
selbst bestand lediglich die Empfehlung diese mit ma-
ximal 30◦ anzusetzen. Für die nationale Umsetzung von
CNOSSOS-Fluglärm wird auf die Einführung von Transi-
tionssegmenten verzichtet und die Segmentierungswinkel
auf 10◦ begrenzt. Da der Querneigungswinkel vor allem
das Flugprofil sowie die seitliche Abstrahlung aufgrund
der lateralen Richtcharakteristik beeinflusst, die nationa-
le Umsetzung aber hauptsächlich die Verwendung stan-

dardisierter Flugprofile vorsieht, ergeben sich dadurch le-
diglich bei der seitlichen Abstrahlung geringfügige Ab-
weichungen.

Abbildung 1: Kurvensegmentierung [3]: Transitionssegmen-
te zu Beginn und am Ende der Kurve

Die Modellierung des Korridors, der die seitliche Streu-
ung des Kurses über Grund widerspiegelt, wurde
in CNOSSOS-Fluglärm nicht eindeutig festgelegt. Die
Streuung ist, wenn möglich, anhand von Radardaten aus-
zuwerten und durch eine geeignete Anzahl von Unter-
strecken, typischerweise sieben, zu beschreiben. Für die
nationale Umsetzung erfolgt eine detailliertere Korridor-
modellierung durch Verwendung von 15 Unterstrecken
inklusive der Kernstrecke. Die Eigenschaften der Kern-
strecke werden dabei auf die Unterstrecken übertragen.

Abbildung 2: Korridormodellierung [3]: Beispielhaft mit sie-
ben Unterstrecken

Die Beschreibung bodengebundener Schallquellen wie
Rollverkehr, Triebwerksprobeläufe und Hilfstriebwer-
ke folgt keiner standardisierten Berechnungsmetho-
de; diese müssten gemäß dem Kapitel zu Industrie-
lärm berücksichtigt werden. Grundsätzlich können die-
se Lärmquellen aber gemäß CNOSSOS-Fluglärm ver-
nachlässigt werden, insofern sie nicht in relevantem Aus-
maß zur Gesamtexposition der Bevölkerung gegenüber
Fluglärm beitragen.
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Wesentliche Unsicherheiten entstehen insbesondere bei
der Beschreibung der Flugprofile. CNOSSOS-Fluglärm
wurde dazu konzipiert, den Flugbetrieb eines Flugplatzes
auf Basis der Flugverfahren der jeweiligen Luftfahrzeuge
realitätsnah wiederzugeben. Dementsprechend kann bei
Kenntnis des Flugverfahrens die Flugbahn mit Hilfe der
Flugleistungsrechnung unter Berücksichtigung der Masse
des Luftfahrzeugs, der Meteorologie, Kurven und even-
tuell des Gradienten einer geneigten Start-/Landebahn
bestimmt werden. Da einerseits die konkreten Flugver-
fahren der verschiedenen in Deutschland fliegenden Air-
lines an den jeweiligen Flugplätzen und andererseits auch
Masse und Meteorologie nicht exakt bekannt sind, ist die
Verwendung prozeduraler Profile für die Anwendung der
EU-Umgebungslärmrichtlinie in Deutschland nicht pra-
xisgerecht.

Eine weitere Möglichkeit Flugbahnen zu beschreiben, er-
gibt sich aus den Fixpunktprofilen, bei denen der verti-
kale Verlauf des Profils sowie Geschwindigkeit und Schub
des Luftfahrzeugs vordefiniert sind. Diese wurden für
sämtliche lärmsignifikante und in Deutschland verkeh-
rende Luftfahrzeuge der ANP-Datenbank berechnet und
in die nationale Datenbasis inkludiert. Die Abflüge wur-
den ähnlich den in Deutschland üblicherweise verwen-
deten lärmmindernden Abflugverfahren berechnet. Bei
den Anflügen wurden ebenfalls verallgemeinernde An-
nahmen bzgl. der Höhe des Zwischenanflugsegments von
4000 ft und des Gleitwinkels mit 3◦ getroffen. Hier er-
gibt sich zusätzlich die Besonderheit, dass die Länge des
Zwischenanflugs je nach Flugplatz und –route variiert.
Dem wird bei der Modellierung Rechnung getragen, in-
dem der Landeanflug bereits auf Höhe des Zwischenan-
flugsegments beginnt.

Datenbasis

Da CNOSSOS-Fluglärm bei der Berechnung auf Luft-
fahrzeugtypen und nicht auf Luftfahrzeugklassen setzt,
musste sichergestellt werden, dass die lärmsignifikanten
Luftfahrzeuge in Deutschland auch durch die ANP-
Datenbank abgedeckt sind. Basierend auf Luftverkehrs-
analysen des Forschungsprojekts MODAL [5] des Deut-
schen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), konn-
ten die lärmsignifikanten Luftfahrzeuge in Deutschland
identifiziert werden. Es besteht eine Vielzahl von Luft-
fahrzeugen, die nicht in der ANP-Datenbank verzeich-
net sind. Für diese wurden geeignete Substitutionsluft-
fahrzeuge definiert, die an Stelle des nicht verzeichneten
Luftfahrzeugs in die Berechnung eingehen. Darüber hin-
aus existieren einige Luftfahrzeuge, die nur selten bzw.
auch erst zukünftig verkehren werden. Um auch die-
se adäquat zu berücksichtigen, werden diese durch ihre
entsprechende an CNOSSOS-Fluglärm angepasste AzB-
Luftfahrzeugklasse ersetzt. Dies ermöglicht neben einer
kompletten Abdeckung aller zivilen Luftfahrzeuge auch
die Berücksichtigung militärischer Luftfahrzeuge.

Das Umweltbundesamt hat für eine qualitätsgesicherte
Anwendung einen Testflugplatz entwickeln lassen. Dieser
besteht im Wesentlichen aus einem Ab- und Anflug sowie
einer Platzrunde, die von drei verschiedenen Luftfahrzeu-

gen geflogen werden. Die Berechnung von Profilen gemäß
der Flugleistungsrechnung ist jedoch nicht Gegenstand
der Qualitätssicherung, sodass sich ihr Anwendungsge-
biet auf Fixpunktprofile beschränkt.
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